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A. Landesverwaltungsamt

Öffentliche Bekanntmachung des
Referates Brand- und Katastrophenschutz,

militärische Angelegenheiten, Rettungswesen
gemäß § 39 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz des

Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung
über Benutzerentgelte für die Leistungen der

Luftrettung für den Luftrettungsstandort
Landeshauptstadt Magdeburg

(Primärrettung)

Die Vereinbarung über die Benutzerentgelte für die
Leistungen der Luftrettung für den Luftrettungsstandort
der Landeshauptstadt Magdeburg ist dem Amtsblatt
als Anlage 1 beigefügt und befindet sich im Anlagen-
teil des Amtsblattes.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Referates Brand- und Katastrophenschutz,

militärische Angelegenheiten, Rettungswesen
gemäß § 39 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz des

Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung
über Benutzerentgelte für die Leistungen der

Luftrettung für den Luftrettungsstandort
Stadt Landsberg/Oppin

(Sekundärrettung)

Die Vereinbarung über die Benutzerentgelte für die
Leistungen der Luftrettung für den Luftrettungsstandort
Stadt Landsberg/Oppin ist dem Amtsblatt als Anlage 2
beigefügt und befindet sich im Anlagenteil des Amts-
blattes.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
Pyrolytech GmbH in 83209 Prien auf Erteilung

einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und
zum Betrieb einer Anlage zur Verwertung von

festen, nicht gefährlichen Abfällen durch Pyrolyse
mit einem Abfalleinsatz bis zu 1,1 t/h und dazuge-

höriger zeitweiliger Lagerung von gefährlichen
Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 45 t

und nicht gefährlichen Abfällen mit einer
Gesamtlagerkapazität von 545 t sowie einer

Verbrennungsmotorenanlage für den Einsatz
sonstiger gasförmiger Brennstoffe mit einer

Feuerungswärmeleistung von 4,904 MW
in 06118 Halle (Saale)

Die Pyrolytech GmbH in 83209 Prien beantragte mit
Schreiben vom 18.11.2013 (Posteingang 09.12.2013)
beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die
Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb einer

Anlage zur Verwertung von festen, nicht ge-
fährlichen Abfällen durch Pyrolyse mit einem
Abfalleinsatz bis zu 1,1 t/h und dazugehöriger
zeitweiliger Lagerung von gefährlichen Abfäl-
len mit einer Gesamtlagerkapazität von 45 t
und nicht gefährlichen Abfällen mit einer Ge-
samtlagerkapazität von 545 t sowie einer Ver-
brennungsmotorenanlage für den Einsatz
sonstiger gasförmiger Brennstoffe mit einer
Feuerungswärmeleistung von 4,904 MW

auf dem Grundstück in: 06118 Halle (Saale)
Gemarkung: Halle-Trotha
Flur: 3
Flurstück: 10/66

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Entscheidung über den Erörterungstermin

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum
Antrag der MESA AGRAR GmbH in 39307 Genthin
OT Gladau auf Erteilung einer Genehmigung nach

§ 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zur wesentlichen Änderung einer
Anlage zum Halten und zur Aufzucht von

Mastschweinen mit 5168 Mastschweinplätzen,
zum Halten und zur Aufzucht von Sauen

mit 1248 Tierplätzen einschließlich dazugehöriger
Ferkelaufzuchtplätze und zur getrennte Aufzucht

von Ferkeln mit 4480 Tierplätzen in
39606 Osterburg, OT Königsmark

(Gemeinde Wasmerslage), Landkreis Stendal

Die MESA AGRAR GmbH in 39307 Genthin OT Gla-
dau beantragte beim Landesverwaltungsamt die Ertei-
lung einer Genehmigung nach § 16 Abs. 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur we-
sentlichen Änderung einer
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Anlage zum Halten und zur Aufzucht von
Mastschweinen mit 5168 Mastschweinplät-
zen, zum Halten und zur Aufzucht von Sauen
mit 1248 Tierplätzen einschließlich dazugehö-
riger Ferkelaufzuchtplätze und zur getrennten
Aufzucht von Ferkeln mit 4480 Tierplätzen

Hier: Erweiterung der Tierplatzkapazität bei Mast-
schweinen um 18480 Tierplätze durch Um-
und Ausbau vorhandener Ställe
Neubau einer Güllevorgrube
Neubau eines Futterhauses mit Futtermittel-
lager
Neubau Fahrsilo mit Sickersaftgrube
Neubau Sozialgebäude
Neubau Abluftreinigungsanlagen
Neubau Abschlämmwasserbehälter
Neubau Fuhrwerkswaage
Neubau 3 Flüssiggastanks Kapazität je 6400l
mit Heizeinrichtung
Neubau vollbiologische Kleinkläranlage
Neubau LKW – Waschplatz
Neubau 2 Desinfektionswannen

Anlage nach Nr. 7.1.7.1, 7.1.8.1 und 9.36 des Anhangs
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
- 4. BImSchV)

auf den Grundstücken in 39606 Osterburg
OT Königsmark
(Gemeinde Wasmerslage)

Gemarkung: Königsmark
Flur: 2
Flurstücke: 14/31, 14/32, 14/33, 14/34, 14/35, 85/0,

86/0, 87/0, 88, 90/0, 91, 92/0, 93/0, 94/0,
95, 97/0, 98, 99, 100, 101/0, 102, 103/0,
104, 105, 106, 107/0, 108, 138/0, 139/0,
154, 156, 158, 159, 160, 161, 162

Das Vorhaben wurde am 18.02.2014 bekannt ge-
macht. Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit
bekannt gemacht, dass die Genehmigungsbehörde in
Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschieden
hat, dass ein Erörterungstermin am 07.05.2014 statt-
findet.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Hansestadt Osterburg

Rathaus Saal
E.-Thälmann-Str. 10
39606 Osterburg (Altmark)

Zu diesem Termin wird nicht gesondert eingeladen. Bei
Bedarf wird in dieser Veranstaltung ein Termin für die
Fortführung des Erörterungstermins festgelegt. Es wird
darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erho-
bene Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antrag-
stellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtert werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag
der Milch- und Zuchtfarm Nessa GmbH in

06682 Teuchern, Ortsteil Nessa auf Erteilung einer
Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen
Änderung und zum Betrieb einer Anlage zur

biologischen Behandlung von Gülle zur Erzeugung
von Biogas mit einer Mengean Einsatzstoffen

von ca. 99,7 t/d Rindergülle am Standort
06682 Teuchern, Ortsteil Nessa,

Burgenlandkreis

Die Firma Milch- und Zuchtfarm Nessa GmbH in
06682 Teuchern, Ortsteil Nessa beantragte mit
Schreiben vom 07.01.2014 beim Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die
wesentliche Änderung und den Betrieb

einer Anlage zur biologischen Behandlung
von Gülle zur Erzeugung von Biogas mit einer

Menge an Einsatzstoffen von ca. 99,7 t/d

auf dem Grundstück in 06682 Teuchern,
OT Nessa, An der B 91

Gemarkung: Nessa,
Flur: 9,
Flurstück: 132.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag
der Firma Dr. Alder`s Tiernahrung GmbH in

07774 Camberg-Schinditz auf Erteilung
einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen
Änderung und zum Betrieb einer Anlage zur

fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch
Ersatz eines Flüssiggaslagertanks für Propangas

(LPG) mit einem Fassungsvermögen von
26 Tonnen durch einen Flüssiggaslagertank für

Erdgas (LNG) mit einem Fassungsvermögen
von 46 Tonnen am Standort 06618 Wethau,

Burgenlandkreis

Die Firma Dr. Alder`s Tiernahrung GmbH in 07774
Camberg-Schinditz beantragte mit Schreiben vom
12.03.2014 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesent-
liche Änderung und den Betrieb

einer Anlage zur fabrikmäßigen Herstellung
von Tierfutter durch Ersatz eines Flüssig-

gaslagertanks für Propangas (LPG) mit einem
Fassungsvermögen von 26 Tonnen durch

einen Flüssiggaslagertank für Erdgas (LNG) mit
einem Fassungsvermögen von 46 Tonnen

auf dem Grundstück in 06618 Wethau, Am Käseberg
Gemarkung: Wethau,
Flur: 3,
Flurstücke: 11/4, 11/5, 12/1, 12/2, 13/3, 13/5, 17,

18/2, 140, 141/1, 141/2, 144/1, 161,
215/142

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Dr. Alder`s Tiernahrung GmbH
in 07774 Camberg-Schinditz auf Erteilung einer

Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen
Änderung und zum Betrieb einer Anlage zur

fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch
Ersatz eines Flüssiggaslagertanks für Propangas

(LPG) mit einem Fassungsvermögen von
26 Tonnen durch einen Flüssiggaslagertank

für Erdgas (LNG) mit einem Fassungsvermögen
von 46 Tonnen am Standort 06618 Wethau,

Burgenlandkreis

Die Dr. Alders Tiernahrung GmbH in 07774 Camberg-
Schinditz beantragte beim Landesverwaltungsamt die
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Änderung
und zum Betrieb einer

Anlage zur fabrikmäßigen Herstellung von
Tierfutter durch Ersatz eines Flüssiggaslagertanks

für Propangas (LPG) mit einem
Fassungsvermögen von 26 Tonnen durch

einen Flüssiggaslagertank für Erdgas (LNG) mit
einem Fassungsvermögen von 46 Tonnen

(Anlage nach Nr. 7.34.1, 7.5.2 und 9.1.1.1 des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürfti-
ge Anlagen (4. BImSchV))

auf dem Grundstück in 06618 Wethau, Am Käseberg
Gemarkung: Wethau,
Flur: 3,
Flurstücke: 11/4, 11/5, 12/1, 12/2, 13/3, 13/5, 17,

18/2, 140, 141/1. 141/2, 144/1, 161,
215/142

Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Juli des
Jahres 2014 in Betrieb genommen werden.

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.04.2014 bis einschließlich 22.05.2014

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Verbandsgemeinde Wethautal
Außenstelle Mertendorf- Bauamt
Naumburgerstraße 23
06618 Mertendorf

Mo. u. Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 18:00 Uhr

Mi., Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)
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Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:

23.04.2014 bis einschließlich 05.06.2014

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 15.07.2014 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Gemeindesaal

Landstraße 20
Mehrzweckgebäude
06618 Wethau OT Pohlitz

Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein
Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt
gemacht.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag
der NOVELIS Deutschland GmbH in

06469 Stadt Seeland, Ortsteil Nachterstedt auf
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zur Oberflächen-

behandlung von Aluminiumbändern mit
Flusssäure am Standort 06469 Stadt Seeland,

Ortsteil Nachterstedt, Salzlandkreis

Die Firma NOVELIS Deutschland GmbH in 06469
Stadt Seeland, Ortsteil Nachterstedt beantragte mit
Schreiben vom 18.02.2014 beim Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die
Errichtung und den Betrieb

einer Anlage zur Oberflächenbehandlung
von Aluminiumbändern mit Flusssäure

auf dem Grundstück in 06469 Stadt Seeland,
Ortsteil Nachterstedt,
Gaterslebener Straße 1

Gemarkung: Nachterstedt,
Flur: 2,
Flurstück: 195

Gemarkung: Gatersleben
Flur: 6
Flurstück: 45/92.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Genechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
Maxam Deutschland GmbH, OT Schlungwitz,

Gnaschwitzer Str. 4, 02692 Doberschau-Gaußig
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zum Lagern von

Explosivstoffen am Standort Bördeaue,
OT Tarthun, Landkreis Salzlandkreis

Die Maxam Deutschland GmbH beantragte mit
Schreiben vom 22.11.2013 beim Landesverwaltungs-
amt die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur
Errichtung und zum Betrieb einer

Anlage zur Lagerung von Ammoniumnitrat
und ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen

mit einer Kapazität von 90 t

(Anlage nach 9.3.2 aus Anhang 1 i. V. m. Nr. 5 aus
Anhang 2 zur Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen - 4. BImSchV)

auf dem Grundstück in 39435 Bördeaue, OT Tarthun,
Gemarkung: Tarthun
Flur: 3
Flurstück: 71/4.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum

Antrag der BNT Chemicals GmbH, Parsevalstr. 29,
06749 Bitterfeld-Wolfen auf Erteilung einer

Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes für die wesentliche

Änderung einer Anlage zur Herstellung
von Alkylchloriden und Organometallen

am Standort Bitterfeld-Wolfen,
Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die BNT Chemicals GmbH beantragte mit Schreiben
vom 05.07.2013 beim Landesverwaltungsamt die
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die wesentliche
Änderung einer

Anlage zur Herstellung von Alkylchloriden
und Organometallen

hier: Ausbau der Kapazität des Katalysators
Sn II Octolat auf 1.000 t/a

(Anlage nach 4.1.7 aus Anhang 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)

auf dem Grundstück in 06749 Bitterfeld-Wolfen,
OT Bitterfeld

Gemarkung: Bitterfeld
Flur: 48
Flurstücke: 189, 36/14.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag
der Miltitz Aromatics GmbH, OT Wolfen,

Riechstoffstraße in 06766 Bitterfeld-Wolfen
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung

von Kohlenwasserstoffen, Mitteldruckhydrierung
am Standort Bitterfeld-Wolfen,

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die Miltitz Aromatics GmbH beantragte mit Schreiben
vom 19.12.2013 beim Landesverwaltungsamt die
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Errichtung
und den Betrieb einer

Anlage zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen,
Mitteldruckhydrierung

mit einer Kapazität von 300 t/a

(Anlage nach Nr. 4.1.1 aus Anhang 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen, 4. BImSchV)

auf dem Grundstück in 06766 Bitterfeld-Wolfen,
OT Wolfen

Gemarkung: Greppin
Flur: 11
Flurstück: 187.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Saalemühle Alsleben GmbH,
Bernburger Straße 35b, 06425 Alsleben auf
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur
wesentlichen Änderung einer Anlage zum
Mahlen von Nahrungsmitteln in Alsleben,

Landkreis Salzlandkreis

Die Saalemühle Alsleben GmbH beantragte beim
Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung einer

Anlage zum Mahlen von Nahrungsmitteln

hier: Anpassung von bestehenden Reinigungs- und
Vermahlsystemen und Erhöhung der Kapazität
von 750 t/d auf 1.800 t/d

(Anlage nach Nr. 7.21 aus Anhang 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen, 4. BImSchV)

auf dem Grundstück in 06425 Alsleben
Gemarkung: Alsleben
Flur: 12
Flurstücke: 2091; 2093; 43/3

Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Juni
2015 in Betrieb genommen werden.

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.04.2014 bis einschließlich 22.05.2014

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Verbandsgemeinde Saale-Wipper
(Außenstelle Alsleben)
Raum 06
Markt 1
06425 Alsleben (Saale)

Mo. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 16:00 Uhr

Di. von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Mi. von 08:00 bis 12:00 Uhr
Do. von 08:00 bis 12:00 Uhr und

von 13:00 bis 16:00 Uhr
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70,
06118 Halle (Saale)

Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:
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23.04.2014 bis einschließlich 05.06.2014

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 24.06.2014 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden, soweit dies für die
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von
Bedeutung sein kann.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Stadtgemeinschaftshaus

der Stadt Alsleben
Mühlenstraße 1a
06425 Alsleben (Saale)

Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbe-
hörde, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach
Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich
bekannt gemacht.
Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet,
wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die frist-
und formgerechten Einwendungen auch bei Ausblei-
ben des Antragstellers oder von Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert werden.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Firma Windgeneratorenfertigung

Magdeburg GmbH in 39126 Magdeburg
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur
wesentlichen Änderung der Anlage zum

Imprägnieren von Generatoren unter Verwendung
von Polyesterharzen innerhalb der Anlage zur

Generatorenfertigung in 39126 Magdeburg,
Landeshauptstadt Magdeburg

Die Windgeneratorenfertigung Magdeburg GmbH in
39126 Magdeburg beantragte beim Landesverwal-
tungsamt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesent-
liche Änderung der

Anlage zum Imprägnieren von Generatoren
unter Verwendung von Polyesterharzen

innerhalb der Anlage zur Generatorenfertigung;

hier: räumliche Erweiterung der Produktionsan-
lage durch Nutzung vorhandener Hallen-
schiffe sowie Erhöhung der Imprägnierka-
pazität auf 350 kg/h (max. 400 t/a)

(Anlage nach Nr. 5.2.1 des Anhangs 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)

in 39126 Magdeburg
Gemarkung: Magdeburg
Flur: 201
Flurstücke: 10120, 10266, 10113.

Die geänderte Anlage soll entsprechend dem Antrag
im September 2014 in Betrieb genommen werden.

Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen
in der Zeit vom

23.04.2014 bis einschließlich 22.05.2014

bei folgenden Behörden aus und können zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den:

1. Landeshauptstadt Magdeburg
Umweltamt
Zi. 725
Julius-Bremer-Str. 8 - 10
39104 Magdeburg

Mo. von 07:30 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 15:30 Uhr

Di. von 07:30 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 17:30 Uhr

Mi. von 07:30 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 15:30 Uhr

Do. von 07:30 bis 12.00 Uhr und
von 13:00 bis 15:30 Uhr

Fr. von 07:30 bis 12:00 Uhr
(am 02.05.2014 geschlossen)

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Raum N 212
Dessauer Str. 70
06118 Halle (Saale)
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Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. und vor
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich
in der Zeit vom:

23.04.2014 bis einschließlich 05.06.2014

bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der An-
trag und Unterlagen zur Einsicht ausliegen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss
erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig
gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antrag-
stellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorlie-
gen, können diese in einem öffentlichen Erörterungs-
termin am 03.07.2014 mit den Einwendern und der
Antragstellerin erörtert werden, soweit dies für die
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von
Bedeutung sein kann.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Landeshauptstadt Magdeburg

Raum 1.01 in der Mensa des
Baudezernats
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg

Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbe-
hörde, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach
Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich
bekannt gemacht. Für den Fall, dass der Erörterungs-
termin stattfindet, wird schon jetzt darauf hingewiesen,
dass die frist- und formgerechten Einwendungen auch
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen,
die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
Styron Deutschland GmbH in 06258 Schkopau
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zur

Lagerung von Kautschuk in 06258 Schkopau,
Saalekreis

Die Firma Styron Deutschland GmbH in 06258 Leuna
beantragte mit Schreiben vom 10.12.2013 beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer

Anlage zur Lagerung von Kautschuk
mit einer Kapazität von 30 kt

(Anlage nach Nr. 9.37 des Anhangs 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)

in 06258 Schkopau
Gemarkung: Schkopau
Flur: 4
Flurstück: 207.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
KTSK GmbH in 06258 Schkopau auf Erteilung

einer Genehmigung nach § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur

wesentlichen Änderung der Logistikanlage in
06258 Schkopau, Saalekreis
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Die Firma KTSK GmbH in 06258 Leuna beantragte mit
Schreiben vom 07.01.2014 beim Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die
wesentliche Änderung der

Logistikanlage zum Umschlagen
von chemischen Erzeugnissen

mit einer Lagerkapazität von max. 113 kt

hier: Umschlagen und Zwischenlagerung von
Abfällen

(Anlage nach Nr. 9.3.2 des Anhangs 1 i. V. m. Nr. 30
des Anhangs 2 sowie Nr. 9.37, 8.12.1.1, 8.12.2, 8.15.1
und 8.15.3 des Anhangs 1 zur Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen 4. BImSchV) und Art.
10 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen
(IE-Richtlinie)

in 06258 Schkopau
Gemarkung: Schkopau
Flur: 4
Flurstücke: 172, 174, 175.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zum
Antrag der Firma Styron Deutschland GmbH in

06258 Schkopau auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur

Lagerung von Kautschuk in 06258 Schkopau,
Landkreis Saalekreis

Die Styron Deutschland GmbH in 06258 Schkopau
beantragte beim Landesverwaltungsamt die Geneh-
migung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Be-
trieb einer

Anlage zur Lagerung von Kautschuk
mit einer Lagerkapazität von max. 30.000 Tonnen

(Anlage nach Nr. 9.37 des Anhangs 1 zur Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)

in 06258 Schkopau
Gemarkung: Schkopau
Flur: 4
Flurstück: 207.

Das Vorhaben wurde am 18.02.2014 im Amtsblatt für
das Landesverwaltungsamt und in der Mitteldeutschen
Zeitung bekannt gemacht. Gemäß § 12 Abs. 1 der
Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9.
BImSchV) wird hiermit bekannt gemacht, dass die
Genehmigungsbehörde in Ausübung pflichtgemäßen
Ermessens entschieden hat, dass der Erörterungster-
min am 06.05.2014 nicht stattfindet.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Firma KTSK Kombiterminal

Schkopau GmbH in 06258 Schkopau auf Erteilung
einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen
Änderung der Logistikanlage in 06258 Schkopau,

Landkreis Saalekreis

Die KTSK Kombiterminal Schkopau GmbH in 06258
Schkopau beantragte beim Landesverwaltungsamt die
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Ände-
rung der

Logistikanlage zum Umschlagen
von chemischen Erzeugnissen

mit einer Lagerkapazität von max. 113 kt

hier: Umschlagen und Zwischenlagerung von
Abfällen

(Anlage nach Nr. 9.3.2 des Anhangs 1 i.V.m. Nr. 30
des Anhangs 2 sowie Nr. 9.37, 8.12.1.1, 8.12.2, 8.15.1
und 8.15.3 des Anhangs 1 zur Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) und Art.
10 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen
(IE-Richtlinie)

in 06258 Schkopau
Gemarkung: Schkopau
Flur: 4
Flurstücke: 172, 174, 175.

Das Vorhaben wurde am 18.02. und 21.02.2014 im
Amtsblatt für das Landesverwaltungsamt und in der
Mitteldeutschen Zeitung bekannt gemacht. Gemäß
§ 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt gemacht,
dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung pflicht-
gemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Erör-
terungstermin am 15.05.2014 nicht stattfindet.

−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der
H. Habermann Transport und Altmetallhandel
in 06847 Dessau-Roßlau auf Erteilung einer

Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes für die wesentliche

Änderung einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung
von Eisen- oder Nichteisenschrotten

in 06847 Dessau-Roßlau in der
Stadt Dessau-Roßlau

Die Firma der H. Habermann Transport und Altmetall-
handel in 06847 Dessau-Roßlau beantragte mit
Schreiben vom 27.02.2014 beim Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach den § 16
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für
die wesentliche Änderung

einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung
von Eisen- oder Nichteisenschrotten

mit einer Gesamtlagerfläche
von 13.500 Quadratmetern und

einer Gesamtlagerkapazität
von 1.435 Tonnen

hier: Erhöhung der Lagerkapazität und Erweite-
rung des Abfallartenkatalogs

auf dem Grundstück in 06847 Dessau-Roßlau,

Gemarkung: Dessau,
Flur: 38,
Flurstück: 11125, 12000.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben,
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale),
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur
Entscheidung über den Erörterungstermin

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum
Antrag der Betriebsgemeinschaft Schackenthal KG

in 06449 Aschersleben, OT Schackenthal
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zum Halten von

Hennen mit 450.000 Hennenplätzen
(Legehennenanlage) in 06449 Aschersleben,

OT Schackenthal, Salzlandkreis

Die Betriebsgemeinschaft Schackenthal KG in 06449
Aschersleben, OT Schackenthal beantragte beim
Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer

Anlage zum Halten von Hennen
mit 450.000 Hennenplätzen in sechs

Doppelstock-Ställen (75.000 Hennenplätze je Stall)
und den sonstigen dazugehörenden

Nebeneinrichtungen (Legehennenanlage)

(Anlage nach Nr. 7.1.1.1 des Anhangs 1 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV)

in 06449 Aschersleben, OT Schackenthal,
Gemarkung: Schackenthal
Flur: 2
Flurstück: 5

Das Vorhaben wurde am 18.02.2014 bekannt ge-
macht. Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit
bekannt gemacht, dass die Genehmigungsbehörde in
Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschieden
hat, dass der Erörterungstermin am 20.05.2014 statt-
findet.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Gemeindesaal des

OT Schackenthal der
Stadt Aschersleben
Lindenallee 7b
06449 Aschersleben,
OT Schackenthal

Zu diesem Termin wird nicht gesondert eingeladen.
Bei Bedarf wird in dieser Veranstaltung ein Termin für
die Fortführung des Erörterungstermins festgelegt. Es
wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht
erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtert werden.

−−−−−−−−−−
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Antrag der Firma Biomethananlage
Erdeborn GmbH in 81245 München auf
Erteilung einer Genehmigung nach § 4

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
zur Errichtung und zum Betrieb einer
Biogasanlage mit Gasaufbereitung in

06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Erdeborn,
Landkreis Mansfeld-Südharz

Die Biomethananlage Erdeborn GmbH in 81245 Mün-
chen beantragte beim Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb einer

Biogasanlage mit Gasaufbereitung
und einer Durchsatzkapazität von 126,7 t/d

(Anlage nach Nr. 8.6.3.1 des Anhangs 1 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4.
BImSchV)

auf dem Grundstück in06317 Seegebiet Mansfelder
Land OT Erdeborn

Gemarkung: Erdeborn
Flur: 2
Flurstück: 36/1, 36/2

Das Vorhaben wurde am 18.02.2014 im Amtsblatt für
das Landesverwaltungsamt und in der Mitteldeutschen
Zeitung bekannt gemacht. Gemäß § 12 Abs. 1 der
Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9.
BImSchV) wird hiermit bekannt gemacht, dass die
Genehmigungsbehörde in Ausübung pflichtgemäßen
Ermessens entschieden hat, dass der Erörterungster-
min am 27.05.2014 nicht stattfindet.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei

zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß
§ 3c UVPG im Rahmen des Flurneuordnungsver-
fahrens nach § 56 Landwirtschaftsanpassungs-
gesetz (LwAnpG) i. V. m. § 86 Flurbereinigungs-

gesetz (FlurbG) „Bodenordnungsverfahren
Meßdorf“, Landkreis Stendal,

Verfahrensnummer SDL 4/0236/01

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Altmark in 39576 Stendal, Akazienweg 25
führt das mit Datum vom 08.11.2013 und einer Verfah-
rensgebietsgröße von rd. 2.460 ha angeordnete Flur-
neuordnungsverfahren „Bodenordnungsverfahren
Meßdorf“ im Landkreis Stendal, Verfahrensnummer
SDL 4/0236/01, durch. Mit Bericht vom 25.07.2013
(Az.: 22-SDL 4/0236/01) beantragte das ALFF Altmark
beim Landesverwaltungsamt die Feststellung, ob eine
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für

den Bau der geplanten gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen im Flurneuordnungsver-
fahren „Bodenordnungsverfahren Meßdorf“,
Landkreis Stendal, Verfahrensnummer SDL

4/0236/01, Gemarkungen Meßdorf Flur 1, Flur
2tlw., Flur 3tlw., Flur 4, Flur 5tlw., Flur 6,
Späningen Flur 1tlw., Flur 2tlw., Flur 3tlw., Flur
4, Flur 5tlw., Flur 6tlw., Flur 9tlw., Flur 10tlw.,
Büste Flur 3tlw., Flur 4tlw., und Flur 6tlw.

besteht.

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gege-
ben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung gemäß
§ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben (Bau der geplanten gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen) keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so
dass für den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im o. g. Bodenordnungsver-
fahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht
erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei in 06118
Halle (Saale), Dessauer Str. 70 als der zuständigen
Behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntgabe des Referates
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei

zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß
§ 3c UVPG im Rahmen des Flurneuordnungsver-
fahrens nach § 56 Landwirtschaftsanpassungs-
gesetz (LwAnpG) i. V. m. § 86 Flurbereinigungs-

gesetz (FlurbG) „Bodenordnungsverfahren
Tryppehna“, Landkreis Jerichower Land,

Verfahrensnummer JL 4/0907/01

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Altmark in 39576 Stendal, Akazienweg 25
führt das mit Datum vom 06.02.2014 und einer Verfah-
rensgebietsgröße von rd. 1.626 ha angeordnete Flur-
neuordnungsverfahren „Bodenordnungsverfahren
Tryppehna“, Landkreis Jerichower Land, Verfahrens-
nummer JL 4/0907/01“ durch. Mit Bericht vom
04.11.2013 (Az.: 12.12-JL 4/0907/01) beantragte das
ALFF Altmark beim Landesverwaltungsamt die Fest-
stellung, ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung für

den Bau der geplanten gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen im Flurneuordnungsver-
fahren „Bodenordnungsverfahren Tryppehna“,
Landkreis Jerichower Land, Verfahrensnummer
JL 4/0907/01, Gemarkungen Möckern Flur 1tlw.,
Flur 10, Flur 11tlw., Flur 12tlw., Stegelitz Flur
5tlw., Flur 13tlw., Tryppehna Flur 1tlw., Flur
2tlw., Flur 3tlw., Flur 4tlw., Flur 5tlw., Flur 6tlw.,



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 4/2014

73

Zeddenick Flur 1tlw., Ziepel, Flur 2tlw. und
Zeddenick-Ziepel, Flur2tlw.

besteht.

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gege-
ben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung gemäß
§ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben (Bau der geplanten gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen) keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so
dass für den Bau der geplanten gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen im o. g. Bodenordnungsver-
fahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht
erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll,
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG,
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei in 06118
Halle (Saale), Dessauer Str. 70 als der zuständigen
Behörde, eingesehen werden.

−−−−−−−−−−

C. Kommunale Gebietskörperschaften

Öffentliche Bekanntmachung des Burgenlandkrei-
ses gemäß § 18 Abs. Gemeindeordnung LSA
(GO LSA)

Mit Bescheid vom 11.03.2014 hat der Burgenlandkreis
die Genehmigung der Vereinbarung über die Ände-
rung von Gemeindegrenzen (Gebietsänderungsver-
einbarung) zwischen der Gemeinde Gutenborn und
der Stadt Zeitz erteilt.

Der Wortlaut der Genehmigung sowie die Vereinba-
rung über die Änderung von Gemeindegrenzen (Ge-
bietsänderungsvereinbarung) zwischen der Gemeinde
Gutenborn und der Stadt Zeitz ist dem Anlagenteil zu
entnehmen.

Harri Reiche
Landrat

*) Die Anlage ist Bestandteil dieses Amtsblattes und befin-
det sich im Anlagenteil.

−−−−−−−−−−

D. Sonstige Dienststellen

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Einladung
zur 2. Sitzung 2014 des Regionalausschusses der

Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Tagungsort: Kreisverwaltung Burgenlandkreis
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Haus 2 Kleiner Kreistagssaal

Termin: Dienstag, den 22. April 2014
13:30 Uhr

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Ladung / Beschlussfä-
higkeit

TOP 2 Anträge zur Tagesordnung und Feststellung
der Tagesordnung

TOP 3 Einwendungen gegen die Niederschrift der
Sitzung vom 23.Januar 2014

TOP 4 Informationen des Vorsitzenden der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft Halle

TOP 5 Änderung der Geschäftsordnung der RPG
Halle (Beschlussempfehlung)

TOP 6 Aufstellung Sachlicher Teilplan Zentrale
Orte, Daseinsvorsorge, großflächiger Ein-
zelhandel (Beschlussempfehlung)

TOP 7 Entwurf Fortschreibung Regionaler Entwick-
lungsplan Halle für Rechtsprüfung (Be-
schlussempfehlung)

TOP 8 Stellungnahme der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle zu Entwurf des Landes-
entwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt
(LEnG Sachsen-Anhalt) (Beschlussempfeh-
lung)

TOP 9 Information zu Änderung des Regionalen
Teilgebietsentwicklungsprogramms für den
Planungsraum Profen (TEP Profen)

TOP 10 Information zum Regionalen Einzelhandels-
konzept in der Planungsregion Halle

TOP 11 Anfragen der Vertreter des Regionalaus-
schusses an den Vorsitzenden

TOP 12 Einwohnerfragestunde

Naumburg, den 15.03.2014

gez. Harri Reiche
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle

Einladung
zur 2. Sitzung 2014 der Regionalversammlung der

Regionalen Planungsgemeinschaft Halle
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Tagungsort: Kreisverwaltung Burgenlandkreis
Schönburger Straße 41
06618 Naumburg
Haus 2 Großer Kreistagssaal

Termin: Dienstag, den 22. April 2014
15:00 Uhr

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Ladung / Beschlussfä-
higkeit

TOP 2 Anträge zur Tagesordnung und Feststellung
der Tagesordnung

TOP 3 Einwendungen gegen die Niederschrift der
Sitzung vom 23.Januar 2014

TOP 4 Informationen des Vorsitzenden der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft Halle

TOP 5 Änderung der Geschäftsordnung der RPG
Halle (Beschlussfassung)

TOP 6 Aufstellung Sachlicher Teilplan Zentrale
Orte, Daseinsvorsorge, großflächiger Ein-
zelhandel (Beschlussfassung)

TOP 7 Entwurf Fortschreibung Regionaler Entwick-
lungsplan Halle für Rechtsprüfung (Be-
schlussfassung)

TOP 8 Stellungnahme der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle zu Entwurf des Landes-
entwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt
(LEnG Sachsen-Anhalt) (Beschlussfas-
sung)

TOP 9 Information zu Änderung des Regionalen
Teilgebietsentwicklungsprogramms für den
Planungsraum Profen (TEP Profen)

TOP 10 Information zum Regionalen Einzelhandels-
konzept in der Planungsregion Halle

TOP 11 Anfragen der Vertreter des Regionalaus-
schusses an den Vorsitzenden

TOP 12 Einwohnerfragestunde

Naumburg, den 15.03.2014

gez. Harri Reiche
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung
der Landesstraßenbaubehörde

Sachsen-Anhalt – Zentrale
über eine Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Verfügung der Landesstraßenbaubehörde
Sachsen-Anhalt vom 12.03.2014 –

Z/233-31030/4/14

1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung

Gemäß § 5 des Straßengesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6.7.1993 (GVBl.
LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (GVBl. LSA
S. 554), ergeht folgende Ortsdurchfahrtsfestset-
zung:

Die Ortsdurchfahrt der Ortschaft Hoppenstedt der
Stadt Osterwieck, Landkreis Harz, wird im Zuge

der Landesstraße L 87 in Richtung Landesgrenze
Sachsen-Anhalt/Niedersachsen bei Netzknoten
4029 105, Station 0.027 neu festgesetzt.

Die Grenze im Zuge der Landesstraße L 87 aus
Richtung Stadt Osterwieck bleibt unverändert.

2. Bekanntgabe

Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die-
se Verfügung und ihre Begründung können wäh-
rend der Dienstzeiten in der Zentrale der Landes-
straßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Hasselbach-
straße 6, 39104 Magdeburg (Zimmer 1081), einge-
sehen werden. Diese Verfügung gilt einen Tag
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206,
39104 Magdeburg, schriftlich, in elektronischer
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
oder der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen.
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden.

Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift
erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so
viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Betei-
ligten eine Ausfertigung erhalten können.

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben
wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz zu versehen. Sie ist bei der elekt-
ronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts
Magdeburg über die auf der Internetseite
www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten
Kommunikationswege einzureichen. Die rechtli-
chen Grundlagen hierfür sowie die weiteren tech-
nischen Anforderungen sind unter der vorgenann-
ten Internetseite abrufbar.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung
der Landesstraßenbaubehörde

Sachsen-Anhalt – Zentrale
über eine Straßenrechtliche Entscheidung
Verfügung der Landesstraßenbaubehörde

vom 01.04.2014 – Z/233-31030-2/14

1. Straßenrechtliche Entscheidung

Gemäß §§ 3 und 7 des Straßengesetzes für das
Land Sachsen-Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA
S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2013 (GVBl. LSA S.
554), ergeht folgende straßenrechtliche Entschei-
dung:
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1.1 Umstufung

Die Teilstrecken der sonstigen öffentlichen Stra-
ße (mit der Benutzungsart Radfahrer) der Ge-
meinde Bülstringen, Landkreis Börde, von der
Gemarkungsgrenze Gemeinde Bülstringen/Stadt
Haldensleben bei Netzknoten 3634 499, Station
0.353, bis zum Kreisverkehr am Knoten Landes-
straße L 24/Kreisstraße K 1652 des Landkreises
Börde bei Netzknoten 3634 016, Station 0.000,
einschließlich der Teilstrecken entlang der Fahr-
bahnen des Kreisverkehrs von der Einmündung
der Kreisstraße K 1652 des Landkreises Börde,
bis zur Einmündung der Landesstraße L 24 aus
Richtung Haldensleben, sowie vom Knoten Lan-
desstraße L 24/Kreisstraße K 1652 bei Netzkno-
ten 3634 009, Station 0.000, bis zur Ortsdurch-
fahrtsgrenze der Gemeinde Bülstringen bei Netz-
knoten 3634 009, Station 0.461, mit einer Ge-
samtlänge von 1 618 Metern, werden zum Rad-
weg als Bestandteil der Landesstraße L 24 auf-
gestuft.

2. Bekanntgabe

Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die-
se Verfügung und ihre Begründung können wäh-
rend der Dienstzeiten in der Landesstraßenbaube-
hörde Sachsen-Anhalt, Zentrale, Hasselbachstra-
ße 6, 39104 Magdeburg, Zimmer 1081, eingese-
hen werden.

3. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206,
39104 Magdeburg, schriftlich, in elektronischer
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle oder der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger oder die Klägerin, den
Beklagten oder die Beklagte und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben werden.

Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift
erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so
viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Betei-
ligten eine Ausfertigung erhalten können.

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben
wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz vom 16.5.2001 (BGBl. I S. 876),
geändert durch Artikel 4 Abs. 111 des Gesetzes
vom 7.8.2013 (BGBl. I S. 3154) zu versehen.
Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Ver-
waltungsgerichts Magdeburg über die auf der In-
ternetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv be-
zeichneten Kommunikationswege einzureichen.
Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weite-
ren technischen Anforderungen sind unter der vor-
genannten Internetseite abrufbar.

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung der
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg

über die nächste Sitzung der
Regionalversammlung des Zweckverbandes

„Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“

Die nächste Sitzung der Regionalversammlung des
Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft
Magdeburg“ findet am 30.04.2014 um 16:30 Uhr
im Ratssaal der Landeshauptstadt Magdeburg,
Alter Markt 6 in 39104 Magdeburg zu folgender
Tagesordnung statt:

Tagesordnung der Regionalversammlung
am 30.04.2014

I. Öffentliche Sitzung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung

TOP 3 Aufhebung der Beschlüsse der Sitzung vom
19.03.2014

TOP 4 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung
vom 18.12.2013
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung
vom 19.03.2014

TOP 5 Behandlung der bis zum 30.01.2014 einge-
gangenen Stellungnahmen der Mitglieder
der Regionalversammlung zum Vorentwurf
REP MD

TOP 6 Beschluss Erster Entwurf REP MD zur Öf-
fentlichkeitsbeteiligung

TOP 7 Nachtragshaushalt 2014

TOP 8 Stellungnahme der RPM zum Regierungs-
entwurf des Landesentwicklungsgesetzes

TOP 9 Bericht des Vorsitzenden über wichtige
Angelegenheiten des Zweckverbandes

TOP 10 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen

Gez.: Dr. Lutz Trümper
Vorsitzender

−−−−−−−−−−

Öffentliche Bekanntmachung des
Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater

über die Haushaltssatzung des
Haushaltsjahres 2014

1. Die mit Bericht vom 10.03.2014, Posteingang
11.03.2014, vorgelegte Haushaltssatzung des
Zweckverbandes „Nordharzer Städtebundtheater“
für das Haushaltsjahr 2014 habe ich zur Kenntnis
genommen.

2. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

3. Der Beschluss zur Haushaltssatzung 2014 kann
gemäß § 16 Abs. 1 GKG LSA i. V. m. § 136 Abs. 2
GO LSA vollzogen werden.



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 4/2014

76

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das
Jahr 2014 liegen ab Veröffentlichung im Amtsblatt des
Landesverwaltungsamtes 7 Tage zur Einsichtnahme
in der Verwaltung des Nordharzer Städtebundtheaters,
Marschlinger Hof 17/18, 06484 Quedlinburg aus.

Halle, den 03.04.2014

Landesverwaltungsamt Halle
Im Auftrag

gez. Wersdörfer

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes

Nordharzer Städtebundtheater für das
Haushaltsjahr 2014

Auf der Grundlage des § 92 GO LSA i. V. m. § 16 Abs.
1 GKG-LSA hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater in
ihrer Sitzung am 04.03.2014 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014, der die für die
Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der

Erträge auf 8.266.200 €
b) Gesamtbetrag der

Aufwendungen auf 8.263.000 €

im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus lfd. Verw.tätigkeit auf 8.266.200 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus lfd. Verw.tätigkeit auf 8.200.000 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus d. Investitionstätigk.
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus d. Investitionstätigk.
e) Gesamtbetrag d. Einzahlungen

aus d. Finanzierungstätigk.
f) Gesamtbetrag d. Auszahlungen

aus d. Finanzierungstätigk. 70.000 €
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung
der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014 zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird unverändert auf
1.533.900 € festgesetzt.

§ 5

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erfolgen Zuwei-
sungen von den Mitgliedern in Höhe von insgesamt

3.434.100 €.

Im Einzelnen:

Landkreis Harz 1.905.925 €
Stadt Halberstadt 1.078.308 €
Stadt Quedlinburg 449.867 €

3.434.100 €

und gemäß Vertrag vom Land Sachsen-Anhalt unver-
ändert in Höhe von insgesamt

3.434.100 €.

Die Zuweisungen der Rechtsträger sind gemäß Ver-
bandssatzung in 4 gleichen Raten spätestens am 15.
Kalendertag des ersten Monats eines jeden Quartals
zu zahlen.

Die Zuweisungen des Landes sind am 31.3., 31.8. und
am 30.11.2014 in gleichen Raten zu zahlen.

−−−−−−−−−−

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt
Erscheint zum 15. des Monats

Bezugspreis: 24,72 € jährlich, Einzelpreis: 2,06 €, zuzüglich Versandkosten
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Anlagen

zum Amtsblatt Nr. 4/2014

15. April 2014

Anlage 1

Vereinbarung über Benutzerentgelte für die Leistungen der Luftrettung für den

Luftrettungsstandort Landeshauptstadt Magdeburg (Primärrettung).

(Seiten 1 bis 8)

Anlage 2

Vereinbarung über Benutzerentgelte für die Leistungen der Luftrettung für den

Luftrettungsstandort Stadt Landsberg/Oppin (Sekundärrettung).

(Seiten 1 bis 8)

Öffentliche Bekanntmachung des Burgenlandkreises

- Genehmigung (Bescheid) der Vereinbarung über die Änderung von

Gemeindegrenzen (Gebietsänderungsvereinbarung) zwischen der Gemeinde

Gutenborn und der Stadt Zeitz sowie die Vereinbarung über die Änderung von

Gemeindegrenzen (Gebietsänderungsvereinbarung) zwischen der Gemeinde

Gutenborn und der Stadt Zeitz.
































































